Ausschreibung Kantonsblatt vom 27. August 2011
Präqualifikation Architekt Betreuungsangebot Hubelmatt

Auftraggeber:
Stadt Luzern, Baudirektion vertreten durch die Dienstabteilung Immobilien.

Aufgabenstellung:
Für die Schulanlage Hubelmatt soll ab Herbst 2012 ein umfassendes Betreuungsangebot für Tagesbetreuung und Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe (Nettoraumbedarf 400 m2) bereitgestellt werden. Dazu soll in einem ersten Schritt eine konzeptionelle Lösung und der definitive Standort gesucht und in einem zweiten Planungsschritt das konkrete Bauprojekt erarbeitet werden.
Die Schulanlage Hubelmatt wurde zwischen 1952 und 1955 erstellt. Im provisorischen  Inventar der Kulturobjekte, bzw. im Spezialinventar Schulhäuser der Stadt Luzern ist die Anlage als schützenswert eingestuft. Bauliche Eingriffe und/ oder Ergänzungen setzen deshalb ein hohes Mass an städtebaulichem, architektonischem und denkmalpflegerischem Verständnis voraus.

Verfahren:
Die Lösungssuche zur  Aufgabenstellung soll einem qualifizierten Architekten übertragen werden. Dazu wird ein Planerwahlverfahren durchgeführt, welches hiermit öffentlich ausgeschrieben wird. Der Auftrag wird dem bestbewerteten Bewerber übertragen.

Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt  sind Architekten/Architektinnen mit Wohnsitz oder Geschäftssitz in der Schweiz.

Präqualifikationsunterlagen:
Die Unterlagen zur Aufgabenstellung und Präqualifikation können ab sofort ab Internet: www.ipm.stadtluzern.ch bezogen werden.

Bewertungskriterien:
Die Bewertungskriterien sind in der Ausschreibungsunterlage detailliert aufgeführt.

Bewerbungsunterlagen:
Die einzureichende Bewerbungsdokumentation ist in der Ausschreibungsunterlage aufgeführt.

Termine:
Die Bewerbungsdokumentation ist bis spätestens 30. September 2011 (Posteingang) an Stadt Luzern, Immobilien, Hirschengraben 17, 6002 Luzern , Kennwort "Hubelmatt", einzureichen.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Luzern, 17. August 2011
